
Gotte auszubreiten, wird eine der Hanbtaufgaben des katholiſchen
Prieſters m der „neuorientierten“ Zeit ſein.

I Zu ihrer Erfüllung
wird ihm das Vorbild der onnerſöhne helfen

Die Ipendung der gakramente Iim Kirchenrecht.
Von Univ.⸗Profeſſor *  Alb Schmitt 1. Innsbruck

Das Bußſakramenk.
dem Eherecht und dem Ordensrecht hat auch die Ver

waltung des Bußſakramentes einſchneidende Aenderungen im CX
Juris Canonicéi erfahren. Sie eziehen ich vor llem auf die Erforder⸗
niſſe Wi Spender de Sakramentes

Jurisdiktion.
pprobation für die Beichten von Weltleuten vorgeſchrieben Uurde,

eit dem Konzil von Trient (S de ref.), durch das die

betrachtete man dieſe Approbation als ein Erfordernis, das der rieſternotwendig en muß, die Jurisdiktion erhalten 3u können; E Urde
leſelbe als eine au

entiſche Beſtätigung der Eignung des betreffendenPrieſters betrachtet, und ſie war in man Fällen von einem anderen
Biſchof 3 erlangen, Als die Jurisdiktion; als ege galt, daß die Approbation
vom Biſchof des Ortes, dem die Beichten gehört werden, 3 geben iſt,während die Jurisdik tion vom Biſchof des Pönitenten erteilt werden muß

etzt ſagt Gall. 872 einfach: „Außer der Prieſterweihe und der
amit gegebenen Gewalt ird zur gültigen Abſolution im Spenderdes Bußſakramentes die Jurisdiktionsgewalt ber den Pönitenten,ſei ES die ordentliche oder die delegierte, verlangt.“ Von der 1⁰bation als einem authentiſchen Befähigungsnachweis m Prieſterſelbſt, iſt nicht mehr die ede Wenn man noch von Approbation IM
Prieſter reden will, ˙ bedeutet ES ſoviel wie Jurisdiktion. ZumBeiſpiel uim CII. 881 ird der Ausdruck „Sàcerdotes 20 audiendas
6onfessiones PProbati“ gebraucht, aber nur Im Sinne von Prie⸗
ſtern, die für jenes Territorium ordentli
iktion aben.)

che oder delegierte Juris⸗
Freilich, die Ordinarien und ote Ordensoheren werden

877, gemahnt, keinem die Jurisdiktion oder die Erlaubnis 3zUumBeichthören 3 geben, den ſie nicht durch em Examen oder auf andere
Beweiſe hin als geeignet rkannt 0  en So iſt die Approbation jetzt
nuL eine Pflicht de Biſchofs, der Jurisdiktion geben ſoll, oder des
Ordensoberen, der ſeinen Untergebenen dem Biſchof präſentiert
zur Verleihung der Jurisdiktion, oder ihm die Erlaubnis gebenſoll Gebrauch der Jurisdiktion; ſie iſt mehr em Erfordernis
von Seite des Oberen, Als Eem Erfordernis von Ette des Prieſters.Die Jurisdiktion ird jetzt mehr territorial als Uher aufgefa

Im alten Recht eitete man nach der ge  nlichen Anſicht die Be
fugnis, Untergebene anderer Diözeſen 3 abſolvieren, davon ab, daß der
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Biſchof jener iözeſe ſtillſchweigend dem Beichtvater, der in ſeiner eigenen
Diözeſe Approbation hat, die Jurisdiktion über den Pönitenten gibt. ⁴
dings gab C3 auch Uktoren, die teſe Befugnis anders erklärten. Ebenſo
nahm man daß Eeimn Prieſter, der in ſeiner Diözeſe delegierte Jurisdiktion
hat, die Gläubigen dieſer Diözeſe auch In einer anderen iözeſe losſpreche
vermöge dieſer Jurisdiktion, die ſie 3 ſeinen Untergebenen macht,
geſetzt allerdings, daß ETL Iin der remden Diözeſe die Approbation des dortigen
Biſchofs erhält Man nahm alſo daß die delegierte Jurisdiktion ſich
auf die Perſonen, nicht bloß auf das Territorium erſtrecke. Auch die exempten
Ordensleute leiteten ihre Vollma 1, die Gläubigen 3 abſolvieren, vom
eiligen u her, allerdings unter Voransſetzung der robation des
Ordinarius 1001

Im Recht —

ſt die iurisdietio O0rdinaria allerdings
wie früher, auch erſönlich, m ezug auf die m der Diözeſe ohnen
den; nach wie vor kann der Ordinarius und der Pfarrer, auch der
Ordensobere, eine Untergebenen überall, H jeder Diözeſe, ohne eine
Vollmacht des dortigen Biſchofs, abſolvieren. ber ſie iſt territorial
Ian Bezug auf die Fremden. Dieſe (peregrini 61 vagi) werden jetzt
abſolviert kraft der Jurisdiktion des Biſchofsortes, dem ſie ſich
aufhalten. Man ird agen müſſen: Ueber die Fremden erhält der
Biſchof vo  2 Geſetz ſe die Jurisdiktion. So ange m dieſer
Diözeſe ſich aufhalten, ſind ſie für den Bereich des Bußſakramentes
auch dem Biſchof unterworfen und erſtreckt ſich die Gewalt eLr vom

—

HO

Itsbiſchof jurisdiktionierten Prieſter auf ſi tes gilt elbſt für
Religioſen und Gläubige brientaliſcher tten Noch mehr iſt die
delegierte Jurisdiktion auf das Territorium beſchränkt: Der
rieſter, der für dieſe Diözeſe delegierte Jurisdiktion hat (der alſo
nicht Pfarrer iſt), kann die Gläubigen ſeiner Diözeſe in einer anderen
Diözeſe nul abſolvieren, wenn vom Biſchof der fremden Diözeſe
Jurisdiktion erhält. Ctre der peregrini t vagi gilt das gleiche,
I vorhin bemerkt wurde; ſie werden abſolviert kraft der aY  Uris  ·
iktion des Biſchofs m deſſen Diözeſe ſie beichten ies ſagt
87⁴4 und 881,

Eine andere Neuerung bezüglich der Jurisdiktion enthält der
el  be EI 874, Es iſt nämlich die Exemption der Regularen
Ur das Gebiet der Beichtjurisdiktion durchbrochen

Früher galt al rundfſatz, daß exempte Regularen nicht abſolviert
berden können auf run einer Jurisdiktion, die der Ortsbiſchof gibt, ſon⸗
dern ede Gewalt über ſie ird durch ihre Oberen oder direkt durch den
Heiligen übertragen.

Auch jetzt aben reilich die Oberen exempter Iden die iuris-
diétio 0rdinaria ber ihre Untergebenen (can. 873, * aber ſie aben
dieſelbe nicht mehr allein; auch der Ordinarius 1Oci hat, was die
Beichte angeht, ordentliche Jurisdiktion und kann ſie anderen, Welt⸗—
und Ordensgeiſtlichen, delegieren für den Bereich ſeiner Diözeſe
(Can. 874, 1 Zugleich iſt auch eine Kontroverſe eendet bezüglich
der Perſonen, ber die der Ordensobere ordentliche Jurisdiktion hat
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aQan zweifelte manchmal, e Ordensobere bder der Biſchof der
Ordinarius ſei bezüglich der Diener oder Zöglinge oder anderer aſſen
geiſtlicher Häuſer der Religioſen

Can 514 gibt dem Oberen eines Prieſterordens (religio Cléri—
Galis in der die meiſten Mitglieder Prieſter werden) die Arr
lichen E bezüglich Wegzehrung und heiligen Oelung, nd 6GA4IUIOII
17⁵ die ordentliche Jurisdiktion nit Delegationsrecht über alle
rofeſſen, Novizen Uund alle, die im Ordenshauſe ſich Tag und Nacht
aufhalten al Diener, Zöglinge, Gäſte oder pflegende Kranke
Freilich in einem Laienorden (religio lalcalis), wo alle oder die
meiſten Glieder nicht Prieſter werden (zum Beiſpiel Schulbrüder,
Barmherzige Brüder), ſtehen dieſe H dem Pfarrer oder einem

Biſchof beſtellenden Kaplan 3u; der ere macht einen Vor
chlag, wer Beichtvater ein ſoll, der Ortsbiſchof aber gibt die Juris⸗iktion

So aben alſo 1urisdiettio O0rdinaria: Für die ganze
Kirche: der Papſt und die Kardinäle; für eine iözeſe und alle
die daſelb ſich aufhalten: der Biſchof (auch der Canonicus boeni⸗
tentiarius der Kollegiatkirche, aber ohne Delegationsrecht); für
eine Pfarrei: der Pfarrer oder Pfarrproviſor (freilich hat nach
der gewöhnlichen Praxis auch Jurisdiktion für die ganze iözeſe;
aber außer ſeiner Pfarrei delegierte); für eine Untergebenen:der Ordensobere m exempten Orden

Daraus blgt, 1urisdietio delegata geben kann:
Der Ordinarius (der Biſchof vom Pfarrer iſt In Canl. 874

nicht die E des Ortes, dem die Beichten gehört werden; eLr
gibt ſie für die Beichten aller, der Weltleute, der Ordensleute, der
zufällig ſich aufhaltenden Fremden, ob ſie un ander em Domizil
oder Quaſidomizil en oder überhaupt keines auch der Gläubigen
der orientaliſchen Riten

Der Ordensobere in éxempten Prieſterorden für die Beichten
ſeiner Untergebenen, ù denen alle vorhin CA.  2 14 erwähnten
gehören. Für die Beichten dieſer Perſonen kann alſo ſowo der
Biſchof de Ortes, als Uch der Ordensobere Jurisdiktion gebenWie ſoll die 1urisdietio delegata gegeben werden?

iftlich oder mündlich, aber ausdrücklich (expresse) Ganon
879, Eine ſtillſchweigende Delegierung ird nicht gültig ſein „Ad
COnfessiones Valide audiendas 0u8 St iUrisdietione scripto Vol
Verbis XPTE „ COnCessa

Ohne ntge oder Taxe; Call. 879,
Nicht ohne Sicherheit ber die Eignung des Prieſters; wenn

ein vernünftiger Zweifel darüber beſteht oder ſpäter auftaucht, kann
auch von Pfarrern, ſe Canonieus poenitentiarius em teue
Examen verlangt werden; G.  — 87

Ordensleuten ſoll ſie wenigſtens für länger (habitualiter)
nicht egeben werden, wenn I nicht von ihrem Oberen präſentiert



ind; Ordensprieſter ſollen von derſelben auch keinen Gebrauch
machen ohne wenigſtens präſumierte Erlaubnis ihres Oberen;874

Sie kann zwar mit gewiſſen Einſchränkungen gegeben werden,
doch ſollen die Ordinarien und die Ordensoberen Ohne vernünftigenGrund ſie nicht ſehr einſchränken; C —

Ordinarius und Ordensobere ſollen ſie nicht zurücknehmen
oder ſuspendieren ohne ſchwerwiegenden Grund; jedoch ein
ſolcher Grund vorhanden iſt, önnen die Beichtvollmacht zurück
nehmen, auch wenn EeS ſich einen Pfarrer oder ſelbſt den ano-
NiéEus poenitentiarius handelt; bleibt o  en der Retur  8  8 N den
H iligen Stuhl; aber NUL „IN devolutivos nicht „M suspensivo““,
da  8 Eeißt, 77* ird durch den Rekurs die Wirkſamkeit der biſchöflichen
Verfügung nicht ſuspendiert; CdII 880, 1,

Doch kann der Biſchof, ohne den Heiligen befragen,
Ni allen bevollmächtigten Prieſtern eines Ordenshauſes zugleich
die Jurisdiktion nehmen, enn CS ſich eine „domus Ormata“
handelt, das heißt, emn Ordenshaus, In dem wenigſtens ſechs Pro
feſſen wohnen, denen In einem Prieſterorden wenigſtens vier
Prieſter müſſen; Canll 880,

Wann erliſcht die Jurisdiktion?
Die 0rdinar!i2 erliſcht mit Verluſt Amtes, an das ſie

änderung).
gebunden iſt (alſo durch Verzicht, Amtsentſetzung oder Anits—

Die delegata erliſcht durch Zurücknahme und ſolange der
Prieſter außerhalb der közeſe ER für die Jurisdiktion 25
NU aber durch den IN  0d des Delegierenden.

II Die Beichten der Ordensleute
In den Männerorden muß unterſchieden werden, 00 der

Orden en Prieſterorden (religio clericalis) oder ein Laienorden iſt,
da heißt, ob die größere Anzahl der Mitglieder 3u Prieſtern geweihtwird oder nicht; ferner, ob exempt iſt der Jurisdiktion des
Biſchofs bd  * nicht

In Prieſterorden müſſen für jedes Hau  2  2 12e nach der Zahl
der Mitglieder mehrere Beichtväter E werden; CA.  — 518,Wenn der Orden exempt iſt, müſſen dieſe Beichtväter auch bevoll
mächtigt werden  * den densreſervaten loszuſprechen. InLaienorden muß ähnlich wie Kloſterfrauen em ordentlicherund ein außerordentlicher, ud wenn jemand bittet, auch ein ſpeziellerBeichtvater beſtellt werden; Call 528

Dieſe Beichtväter kann im exempten Prieſterorden der Ordens—
obere beſtellen und jurisdiktionieren; In einem éexempten Laien—
brden ſchlägt ſi der Superior vor, der Biſchof gibt ihnen die Juris⸗diktion; mn nicht exempten Orden beſtimmtſ
Cöhlr 875, 529  ES

1Ee der Ordinarius 106C:

„Theol⸗-prakt. Quartalſchrift“. 1918 15—
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Für die Novizen ollen überall 1e nach der Zahl ein oder mehrere
ordentliche Beichtväter eſtimm ein; wenn CS ſich einen Prieſter⸗
orden handelt, müſſen dieſe im Noviziatshauſe wohnen; I einem
Laienorden müſſen ſie wenigſtens oft dorthin fommen. Außer den
ordentlichen muß ihnen wenigſtens viermal Im Jahre ein außer
ordentlicher gegeben werden, dem ſich alle ellen haben, enig
en. M den egen 3u empfangen. Ferner ſollen noch einige rieſter
bezeichnet ſein, an die ſie ſich un einzelnen 7⁰

llen frei wenden können;
C.  — 56

Die Oberen (für Novizen auch die Novizenmeiſter, Caill

dürfen nicht ordentliche oder außerordentliche oder auch für
einzelne regelmäßige Beichtväter ein; QIQus einem ſchwerwiegenden
rund können ſie, ſie freiwillig gebeten werden, einzelne
Beichten hören. )/ dürfen ſie nie ſelbſt oder durch andere, durch
Gewalt, 5  Urcht, Drängen oder Raten oder ſonſt irgendwie, einen
Untergebenen 0 Verrichtung der Beichte bei hnen ſelbſt veran-—

laſſen; CaII. 518,
Endlich enthält Cahll 10  2— die V ollmacht, die annl Auguſ 1913

den Ordensleuten gegeben wurde, Iu folgender Form: „Die Satzungen,
die die Beichte beſtimmten Zeiten oder bei beſtimmten Beicht
vätern vorſchreiben oder anraten, leiben eſtehen; enn aber emn
Religioſe, auch ein exempter, 3zur Beruhigung ſeines Gewiſſens U
einem anderen, nicht beſtimmten Prieſter geht, der Ordinarius
de Tte Jurisdiktion hat, ſo iſt die Beichte gültig und erlaubt: 10

kann auch von Sünden und Zenſuren, die m Orden reſerviert
ſind, losgeſprochen werden; jedes entgegenſtehende Privileg ſt
zurückgenommen.“

In den Frauenorden und Kongregationen gelten die
Beſtimmungen, wie ſie die Congr. de Relig im Dekret Fe
bruar 1913 zuſammengefaßt Sie ind alle, in kürzerer,
hie und da auch un genauerer Form In den Kodex aufgenommER,
allerdings *  ÿUm größten Tei im I Buch (De Religiosis Call 520 ff.)
Es ird aber gut ſein, ſie hier in Zuſammenhang U bringen.

Die Jurisdiktion für alle Religioſen weiblichen Geſchlechtes
ſamt den Novizinnen Ur gültigen und erlaubten Abnahme der
Beichte eine beſondere (nicht mn der gewöhnlichen Jurisdiktion
eingeſchloſſene), die alle rieſt QAaus dem Welt un Ordensklerus,
jeden Grades und Amtes (die Kardinäle ausgenommen) vom Biſchof
des Lte erhalten müſſen, In dem das Ordenshaus gelegen iſt
Sede entgegenſtehende Partikulargeſetz oder Privilegium iſt wider
rufen; ClI. 876

Für jede Ordenshaus ſoll ein Beichtvater er wenn die
Zahl groß iſt, zwei oder mehrere) al d entlich EL beſtellt werden,
der die Beichten CL abzunehmen hat

Wenn jedoch eine Religioſe zur ſeeliſchen Beruhigung und zum
größeren Fortſchritt auf dem Wege Gottes einen eſonderen Beicht⸗—
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vater verlaunigt, oll ihn der Ordinarius gewähren; hatwachen, daß daraus kein ißbrauc entſteht; dies ſchehenſollte, muß vorſichtig und klug die Mißbräuche abſtellen, ohnejedo die Gewiſſensfreiheit erletzen; Call 52  —
ede Ordensgemeinde Oll auch einen außerordentlichenBeichtvater erhalten, der (im Dekret vom Februar 1913 hieß 8

„Pluries““) wenigſtens viermal IM 60  ahre kommt, und dem alle
ich ſtellen aben, wenigſtens den egen ù empfangen;521,

Außerdem ſollen die Biſchöfe noch für jede Hau einigePrieſter bezeichnen (und mit Jurisdiktion verſehen), denen die
Kloſterfrauen In beſonderen Fällen leicht thre Zuflucht behufs Beichtelehmen können, ohne daß C8 nötig wäre, mn jedem einzelnen
ſich Qn den Ordinarius wenden. Wenn eine Religioſe einen dieqſerBeichtväter erbittet, iſt 68 keiner Oberin erlaubt, direkt oder indirekt,ſelbſt oder durch andere nach dem Grund fragen, der Bitte urchWort oder Tat U widerſtehen, oder irgendwie zeigen, daß 8 ihr
unangenehm iſt; Call 52,

un bringt Call 22 eine ganz gleichlautende Erlaubnis wie
die für die Männerorden, ohne, wie EeS Im früheren Dekrete der Fall
war, derweilen außer dem Quſe etwas 3u agen „Wenn
unbeſchadet der Vorſchriften der Cill 520, 521 eine Ordensfrau Ur
Beruhigung ihres ewiſſen 5 einem Beichtvater geht, der
Ordinarius 106¹ für (die Gläubigen beiderlei Geſchlechts oder auch
bloß ür) Frauen approbiert iſt, iſt die Beichte m jeder Kirche
und jedem auch UIL halböffentlichen Oratorium gültig
und erlaubt; jedes entgegenſtehende Privileg iſt abgeſchafft; die
Oberin kann da nicht verbieten, noch darnach fragen, und die eli—
gioſen brauchen ihr NI darüber 3u berichten.“ Damit iſt die im
Dekret der 8 elig Februar 1913 gegebene Erlaubnis
erweitert, E daß auch Kloſterfrauen, die in Klauſur eben, icher
von der ohltat Gebrauch machen können; 5 ſtimmt dieſer Kanon
überein mit der Antwort, die auf die Anfrage des hochwürdigſten
Biſchofs m3 Uunter dem 265  (V.  Uli 1916 gegeben wurde.“) Wa
dort U zweiten Un geantwortet wurde, darf man deshalbſicher auch in der Interpretation dieſes Kanons 522 anwenden,
nämlich daß dort, wo mit Erlaubnis des Ordinarius die Schweſtern
ihre Beichte nicht I einer Kirche oder einem Oratorium, ſondern
In einem geziemend hergerichteten Zimmer EL mit Beichtgitter)
verrichten, auch hier jene Erlaubnis gilt

Ferner gibt CQ.  — 523 dieſelbe Erlaubni  8 für die Zeit einer
ſchweren Krankheit, wie ſie 15 des Ctrete Februar 1913
gegeben hatte Religioſen können, wenn ſchwer krank ſind,
auch wenn keine Todesgefahr iſt, jeden für Frauenbeichten

T  1) e ieſe Zeitſchrift, ꝗ

ahrg., 1916, S 897
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bierten Prieſter rufen nd ihm während der Dauer der Krankheit,
• oft ſi wollen, gültig beichten, ohne daß di Vorſteherin direkt
oder indirekt hindern kann.

W  Vas IN Call 524 525, 526 üb die Eigenſchaften d die
ſtellung der Beichtväter Frauenklöſtern geſagt wird, deckt ſich
ii dem Dekret von 1913 nd gehört nicht U Eng gieher wWO wir von
der Jurisdiktion handeln
10 Außerordentliche Uebertragung der Jurisdiktion

WN odesgefahr Wa IM CN Recht erſt ergänzenden
Antworten des Heiligen Stuhles geſchloſſen wurde daß die Abf
Ution auch Zenſuren I Todesgefahr gültig iſt ſelb

ſt venn emn
bevollmächtigter Prieſter da iſt jetzt ausdrücklich aufgenommen
Gan 882 ſagt 5 Todesgefahr können alle Prieſter auch venn ſie
nicht Beichthören bevollmächtigt ſind gültig und rlaubt jed
welchen Pönitenten von allen Sünden oder Zenſuren Vieé ſehr ſie
auch reſerviert und notoriſch ſind abſolvieren auch venn Emn bevoll
mächtigter Prieſter anweſend ware

A5 Inter „Alle Prieſter“ auch Exkommunizierte mit Eenn
begriffen ind beweiſt CAII 2261 der ſe den CEXCOmmuniéCatl
Vitandi und ſolchen die Eem richterliches Irteil oder Ene öffent
iche Erklärung de  5 Ordinarius Ergangen iſt für den Todesfall die

17⁴3 lmacht Zum Abſolvieren gibt Ql erdings venn ſie von den
Gläubigen erſucht werden V ſe die Abſolution des Complex
t Todesgefahr gu 1 und ene Notwendigkeit vorhanden
iſt auch Eerlau Can 884 Wenn Pönitenten M Todesgefahr von
Zenſuren losgeſprochen wurden dann aber geſund werden ˙ haben
E die Pflicht innerhalb Enmes Monate I rekurrieren aber Ur mehr

den Fällen die specialissimo m6000 oder a5 HO0mine reſerviert
ſind man kann ſich wenden die Pönitentiarie oder den Biſchof
oder an enmen anderen Bevollmächtigten Ober enn EeS ſich

Zenſur 25 homine an te Qn den der die Zenſur ver
hängt hat; C4II 1—  —  52

Im alten Recht beſtand dieſe Pfli  cht auch ur die speciah modo
reservati 88 Pontifici.

Die von der Kirche ſup

1erte Jurisdiktion.
Im alten Recht hatten wir keine ausdrückliche Erklärung der Kirche

darüber; Tur für den 5  all daß ComnmimnulIs und en titulus COloratus
vorlag, War QAus der Praxis der Kirche er, daß ſie ſu

iert; beim
loßen COmruIIS zweifelte ob die Kirche u  dere und konnte
die Abſolution nicht für ſicher gültig erachten; benſo galt aAls Grundſatz,
daß die 1 lur u  iere, wenn die Jurisdiktion robabe iſt 11 proba—
Hilitate 8 11 dubio facti ließen die meiſten Auktoren keine Supplierung
3U, venn auch IN letzter Zeit einige für die bejahende Anſicht baren Gerade
dieſe Unterſcheidungen machten oft M Theorie Und Praxis nichtSchwierigkeiten.

V haben wir II 6U  — 209 ausdrückliche Erklärung V
Kirche, daß ſi für das 1 und QAu — Forum ſuppliert: bei
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6ommunis (alſo auch, bvenn kein titulus (Oloratus oder überhaupt
kein Iite vorhanden ſt) ud un jedem poſitiven und probablen
Zweifel, bb EL nun dubium Juris oder dubium AC“I —.

ſt Ein ein⸗
zelner Fall wird auch Iu CA4II 207, 2 angeführt, der Al Beiſpiel gelten
kann: Wenn die Jurisdiktion für da innere Forum erloſchen iſt,
weil ſie [Pul für eine beſchränkte Zeit oder NuL für eine beſtimmte
Anzahl von Fällen gegeben war (zum Beiſpiel, wenn das Juris⸗
diktionsinſtrument nach drei V  ahren abgelaufen iſt), ſo iſt der Akt,
der Aus Unachtſamkeit geſetzt Aurde, trotzdem gültig. Im alten
Recht bar nicht ſicher gültig, ſondern höchſtens probabel.

Jurisdiktion auf der Keſcahtr. (Cgan. 883 enthält
dieſelben Regeln, wie ſie ſchon vorher durch mehrere Erläſſe des
Heiligen Stuhle  8 gegeben Die Jurisdiktion eigenen
Ordinarius oder von dem de Ausgangshafens oder eines Zwiſchen⸗
gafens vorausgeſetzt, kann auf dem Schiffe der Prieſter die Beichten
aller Mitreiſenden während der ganzen Seereiſe, den Aufenthalt
Iu den Stationen miteingerechnet, ören; da Schiff irgend⸗
D hält, erſtreck ſich dieſe Vollmacht auch auf die Perſonen, die
QAus irgend einem runde auf das Schiff kommen, 10 ſogar auf die
jenigen, die Am (M. bei einem rieſter 3u beichten wünſchen; der
kann auch von den dem Ordinarius reſervierten F  llen losſprechen.

lichten des Beichtvaters.
Die nächſten Kanones (885 bi 892) bringen nichts weſentlich

Neues, etonen aber einige Verpflichtungen des Bei  Aters etwas
ſtärker als das Rituale S empfiehlt Call 885 die Gebete, die —  Ar
rituellen Vollſtändigkeit der Abſolutionsformel gehören: enn ſie
auch nich notwendig ſind Ur gültigen Abſolution, ſollen ſie doch
ohne gerechten Grund nicht ausgelaſſen werden; Call. 886 die Pflicht,
die Losſprechung dem darum bittenden Pönitenten 3u geben,
kein Zweifel ſeinen Dispoſitionen iſt; Call 887 die Genugtuung
Buße) Oll der Art und Zahl der Sünden nd den Verhältniſſen
des Pönitenten entſprechen; dieſer muß ſie willig annehmen und
ſelbſt erfüllen. Cam. 888 enthält Mi erſten Paragraphen di Mah⸗
Nung des Rituale (Tit III über die Stellung de  8 Beicht
baters als Richter und Arzt, der auf der einen Seite Diener der gött⸗
lichen Gerechtigkeit iſt und für Gottes Ehre ù ſorgen hat, aber auf
der anderen Seite auch Diener der Barmherzigkeit, der beſorgt iſt
für da Heil der Seelen; im zweiten Paragraphen ird die Warnung
ausgeſprochen, nach dem Camen des Complex ragen ! ud über⸗
haupt neugierig oder —* U fragen, beſonders ImM Bereich des
6 Gebotes; Cal, 889 bringt die abſolute Unverletzlichkeit Beicht⸗

1E Im alten Recht verhängte Exkommunikation über diejenigen,welche ES als erlaubt verteidigen,nicht mehr nach dem Complex 3u fragen, eſteht
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geheimniſſes: niemals darf Urch Wort oder Zeichen oder ſonſt
irgendwie der Pönitent verraten werden (direkte Verletzung); da
gilt auch vom Dolmetſch nd jedem, der irgendwie m Kenntnis der
Beichte kommt; CalII. 890 verbietet auch jede indirekte Verletzung,
das E jeden Gebrauch der Kenntnis, der dem Pönitenten unan.

genehm ſein könnte, auch venn eLr nicht verraten wird; em ſp ezieller
Fall wird Im namentlich angeführt: die Kenntnis Qus der Beicht
3ul äußeren Leitung irgendwie 3 verwerten Deshalb auch Call. 891
das Verbot für die Novizenmeiſter oder die Oberen von Seminarien
oder Kollegien, die Beichten ihrer im gleichen Quſe wohnenden
Alumnen hören, nicht dieſe ſe im Einzelfall Qaus einem
ſchwerwiegenden und dringenden Grund ES verlangen. Alſo drei
Bedingungen werden gefordert, damit der Obere die Beichten der
Untergebenen bren könne: a) Die 6 freie Bitte de Untergebenen,

ein gewichtiger und dringender Grund, C auch dann nuLr Iu ein⸗
zelnen Fällen. Endlich bringt CalII. 892 die Verpflichtung zum Beicht⸗
hören die Seelſorger V jiustitia und Unter chwerer Verpflichtung,
allerdings können ſie erſelben auch durch ihre Hilfsgeiſtlichen ent
prechen; alle jurisdiktionierten eichtväter im Notfall Caritate;
mn Todesgefahr überhaupt alle rieſter Quch nicht jurisdiktionierte).

Reſervation der Sünden
Dieſes Kapitel (II) handelt von den reſervierten Sünden,

ähren die reſervierten Zenſuren Im Strafrecht behandelt her
den (L mne Definition der Reſervation, als ſie n
manchen Büchern enthalten iſt, gibt CA.  — 893 Die Einſchränkung
der Jurisdiktion der Beichtväter iſt nämlich nicht das W

eſen der
Reſervation, ondern NUT emn Mittel, während die Reſervation ſelbſt
darin beſteht, daß gewiſſe Sünden vor dem öheren Tribunal be
hande werden ſollen Zugleich ſagt derſelbe Kanon, dieſe
ma zukommt: Reſervieren kann ich Sünden, wer die 0Tdi
nar!ia hat, Jurisdiktion 3 Beichthören — geben;
Elſo der d der Biſchof; (Kapitelvikar ud Generalvitar
auf ausdrücklichen Auftrag); un éexempten Prieſterorden der
Generalobere, In ſelbſtändigen Klöſtern (monasteria 8U1 juris) der
Abt, CI aber mit ihrem QAt C 896) Nichtexempte und Laien—
orden haben das Recht überhaupt nicht, ſondern unterſtehen dem
Biſchof

Von päpſtlichen Reſervaten wird un ein Fall angeführt
(can 894), weil dieſer eine Fall ein „Peccatum ratione 8U/
reservatum“ iſt; E5 iſt dies die fälf Denunziation eines Prie⸗—
er beim kirchlichen Richter Sollizitation. (Allerdings iſ
nach CII. 2363 auch auf jene Sünde eine Zenſur gelegt, nämlich eine
excommunicatio Spéciali modo reservata; aber ſe enn Er aus
irgend einem Grunde dieſe Zenſur nicht ſich zugeézogen hätte, ſo waäre
doch die Sünde als olche ebenfalls reſerviert. übrigen päpſt
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lichen Reſervatfälle ind Zenſuren nd der Zenſur reſer⸗
viert ImM übrigen enthalten die folgenden anbne die Weiſungen,
wie ſie vor kurzem da  8 Ofkicium, die biſchöflichen Reſervate be
treffend, gegeben hat Sie ſeien noch einmal kurz zuſammengefaßt:

Die Ordinarien ſollen keine Sünden reſervieren, außer enn
die Notwendigkeit oder Nützlichkeit erwieſen iſt durch eratung m
der Diözeſanſynode, bder auher derſelben, nach Anhörung
des Kathedralkapitels und einiger der klügeren und bewährteren
Seelſorger; C.n. 895

2 Es ſollen wenige F  älle ſein, drei oder N vier
pezifi beſtimmte (alſo nicht wieder aſſen von Sünden, die
mehrere Arten enthalten), genommen Aus den ſchwereren, äußeren
Vergehen, bei denen ſich darum handelt, emn ffentliche und tief
eingewurzeltes Laſter auszumerzen, oder die gelockerte
Disziplin wieder herzuſtellen; deshalb ſoll auch keine Reſervation
länger Iu 10 bleiben, al  D ES dieſem Zwecke notwendig iſt;
Can 897

Vollſtändig ausgeſchloſſen ſollen olche Sünden ſein, die ſich
ſchon der Heilige Stuhl (wenn auch ohne Zenſur) reſerviert hat;
für gewöhnlich ſeien ausgeſ

oſſen auch älle, die ſchon Im
allgemeinen Kirchenrecht mit einer, auch nicht reſervierten
Zenſur belegt ſind; CAII 898

Die biſchöflichen Reſervatfälle ſollen auch dem auf
rgend eine Weiſe Ctannt gegeben werden; C  2 899, I Ian
chen Diözeſen eſchi dies zugleich IUit der Faſtenordnung IM
Faſtenhirtenbrief.)

Bezüglich der Abſolution von biſ Reſ ervatfällen ird
folgendes verfügt:

15.  ede Reſervation (alſo auch die päpſtlichen und die lüure
den Biſchöfen vorbehaltenen 55  älle) II außer1 a) bei Kranken,
die nicht das Haus erlaſſen können, oder bei Brautleuten, die 3zur
Vorbereitung auf die Ehe beichten So oft der Vorgeſetzte die
für einen beſtimmten all erbetene Vollmacht nicht gibt, oder benn
nach dem Irteil des Beichtvaters die Vollmacht von dem Vorgeſetzten
nicht rbeten werden kann ohne großen Nachteil des Pönitenten
oder Ohne Verletzung des Beichtgeheimniſſes. Außerhalb des
Territoriums des Reſervierenden, enn der Pönitent eigens
3u dieſem Zweck das Territorium verlaſſen hat; C&  — 900

IPS0o 1Ure (alſo ohne weitere Erlaubnis des Ordinarius)önnen von den biſchöflichen Reſervatfällen losſprechen QUW der
ganzen öſterlichen Zeit die farrer und die ihre Stelle einnehmen(als Proviſoren; U Aber zum Beiſpiel em Regulare, der NUL fürden ranken Pfarrer aushi  „ ohne vom Ordinariat As roviſorbeſtellt 3u ſein, ebenſowenig die ilfsprieſter). Bei Miſſionenalle Miſſionäre; CA  — 899, c) Der Canonicus poenitentiarius fürdie Dauer eines Amtes und für die gande Diözeſe; CG&.  — 899  „ 2



Dieſe Vollmacht als beſtändige (habitualiter) ſoll der
Biſchof wenigſtens den Dekanen geben, zuglei mit dem Rechte
der Subdelegation in einzelnen Fällen für die Beichtväter ihres
Diſtriktes das etztere ird beſonders für die Biſchofsſitze ent
legeneren Orten empfohlen: CaII 899,

C  Frei  lich kann der Biſchof dieſe Vollmacht auch anderen Prie
ſtern ſeiner Diözeſe geben, jedoch nich o, daß ſie jedem und für
gewöhnlich gegeben wird; C&.  — 899, 1 uſt wird 10 der Zweck
Ni erreicht.

6 Det das Geſetzbuch über die Reſervatfälle, wo S den
Sakramenten handelt. Was von den dem Heiligen Stuhl reſervierten
Zenſuren halten iſt, wird WWai Buch, II ud III W.  eil „De
poenis“ behandelt. Da dies nun auch bei der Verwaltung de Buß⸗
ſatramentes von Wichtigkeit iſt, eien, ohne der eingehenden Be
handlung des tirchlichen Strafrechtes vorzugreifen, die Verfügungen
Arz erwähnt, die eine Aenderung der alten Disziplin enthalten:

Es kommen einige Zenſuren dazu, einige andere ſindm anderer Weiſe reſerviert.
Specialissime reſerviert ſind jetzt vier Exkommunikationen.

Wer ſeinen Komplex abſolviert oder 3 abſolvieren fingiert; ver
das Beichtgeheimnis er verletzt; Per die konſekrierten —  pe  les
wegwir oder ù einem chlechten Zweck benützt; ver das ſoge
tlannte „Privilegium Canonis“ gegen den verletzt, da  8  — heißt,
gewaltſam ud böswillig Hand an ihn legt (Gegen Kardinäle,
Apoſtoliſche Legaten und Biſchöfe iſt dieſ Zenſur nach wie vor
Speciali mOGdO reſerviert. Zu *  den früher ſchon Special mOGdO
reſervierten Exkommunikationen kommen jetzt noch: nwahre Denun—⸗
ziation des Prieſters betreffend Sollizitation Im Beichtſtuhl; Laien,
die Meſſe eſen oder El 3 hören ſich anmaßen. Unter den
SIimplici mOGdoO reſervierten iſt außer den früheren eine merken:
Kleriker In den öheren eihen oder Religioſen (beiderlei Geſchlechtes)mit feierlichen elübden, die eine Ehe einzugehen verſuchen und

mit ihnen dasſelbe verſucht. Am meiſten verändert ind die dem
Ordinarius lure reſervierten Zenſuren Außer der procuratiobortus erfectu secuto, matre 11011 excepta) und der Eheſchließung
von oder mit einfachen lofeſſen, die ewige Gelübde 0  en kommen
dazu: Verletzung des Privilegium Cganonis gegen (rtter unter⸗
90 de biſchöflichen Grades; Fälſchungen von Reliquien; dann
vier ergehen, die ſich mn gemiſchten Ehen oft finden. und die rüherBegünſtigung der Häreſie Spéeciali modo reſerviert aren in⸗
gehen der Ehe vor dem akatholiſchen Religionsdiener als ſolchememn bei Eingehen der Ehe ausdrücklich oder einſchließlich gemachterVertrag, eines oder Alle Kinder außer der Kirche erziehen laſſen;wiſſentlich ſeine Kinder akatholiſchen Religionsdienern zur Taufe
bringen; Eltern oder deren Stellvertreter, die wiſſentlich ihre Kinder
IN einem akatholiſchen Religionsbekenntnis erziehen laſſen
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2 Bezüglich der Abſolutionsgewalt reſervierten 2——
ſuren gilt folgendes: V  don den dem Ordinarius reſervierten kann
jeder Ordinarius Alle ſeine Untergebenen auch außerhalb der Diözeſe),
innerhalb ſeiner Diözeſe auch die Fremden abſolvieren. Bezüglich
der paã  lichen Zenſuren gilt die alte Regel: Wer die Fakultät be
kommt, einfach von Ppa  lichen Zenſuren abſolvieren, tann
die sSimplici modo reſervierten losſprechen; (dieſe Vollmacht hat
nach dem Eſe ohne weitere Delegation der Ordinarius Iun 9e
heimen V  Ulen, Call ——8  M  II 3 eine beſondere ſpezielle Fakultät
iſt nötig, auch die Specfiali mOdoO reſervierten losſprechen 3
können zum Jeiſpiel die Kardinäle ud ihre Beichtväter, 239, 15

den sSpecialissimo mOdoO reſervierten Fällen kann abſo
vieren, eigens und ausdrücklich dieſe Vollmacht erhält.

In Todesgefahr kann jeder Prieſter von en Zenſuren direkt
losſprechen; benn der Pönitent wieder geſund wird, bleibt die
Pflicht, ſich der kirchlichen Behörde (der Pönitentiarie oder dem
Biſchof oder einem anderen Bevollmächtiaten) 3 ſtellen für
die Specialissimo mOG0 reſervierten Fälle (früher auch für die
Spéciali mo und was ſeltener iſt, für eine Zenſ „àb hominé“.

In dringenden Fällen iſt dieſelbe Abſolutionsgewalt gegebenwie früher; dringend iſt Een Fall, enn die Im Gewiſſensbereich
zugezogene Zenſur äußerlich (zum Beiſpiel Urch Fernbleibenden Sakramenten) nicht gewahrt werden fann ohne Gefahr de
Aergerniſſes oder einer Schädigung des Uten Rufes, oder venn ES
dem Pönitenten hart iſt, 0 lange ImM Zuſtand der chweren Sünde
3U bleiben, 8 die nötige Vorlmacht der kompetenten Behörde
eingeholt iſt In einem olchen 0 können ebenfalls alle Zen⸗
u abſolviert werden; aber ES bleibt un jedem Fall (auch bei
Simplici modo reſervierten) die Pflicht, an die Pönitentiarie, den
Biſchof oder einen anderen Bevollmächtigten rekurrieren. Aus⸗
drücklich iſt IM Kodex (can 2254 die Freiheit gegeben, ſelbſtder Im dringenden Falle abſolvierte Pönitent ſich ſchon ſchriftlich
Qn die Pönitentigrie oder den Biſchoſ gewendet hat, und unterdefenEeinen bevollmächtigten Beichtvoter findet, ſich dieſem (natürlichmn der Beichte, m der EL die reſervierte Sünde noch einmal anklagenmuß) das (Indat geben laſſen, und auf das andere verzichten.I. enn mn einem außerordentlichen Fall auch der Returs
unmöglich wäre, kann der Pönitent ohne weitere Auflage abſolviertwerden; für den sSpecialissimo modo reſervierten Fall der AbS0—
Uutio Complicis wird jedoch eine Unmöglichkeit NI er
kannt, da auch der Pönitent Prieſter iſt und immer (técto nominerekurrieren kann.

Wenn der Beichtvater Hi Hnterirtiuts der Reſervation den Pöni⸗tenten losgeſprochen hat, E iſt dieſe Losſprechung gültig (ausgeden CdsuS8 Sspeécialissimus der Abſolution de Komplex nd
einer Zenſur „AD homine“). Wenn jemand mehrere Zenſuren oder



emne Zenſur mehrmals ſich zugezogen hat, V müſſen alle Fälle An⸗-
geklagt werden, Onſt gilt die Losſprechung von der Zenſur nur für
die angeklagten; (von der Abſolution der —  9 ünd ehen wir hier 45

jedoch die Abſolution allgemein beabſichtigt War (auch enn
die Bitte ſich auf einzelne 9 erſtreckte) E gilt die Losſprechung
von der Zenſur auch für die II guten Glauben N angeklagten
Fälle ſie ſt aber ungültig bezüglich der nich IM guten Glauben
verſchwiegenen. (Ausgenommen 2

ſt wieder die AbsouUtio Complicis,
die alſo Nie einbegriffen ſt, Auch ſie IäM Uten Glauben ver
ſchwiegen wurde

Die letzten zwei Kapitel de Abſchnittes über das Bußſakrament
(de Subiecto Sacrament!l poenitenttae Can 901—907 de 1060 COUI-
fessionis CaNn 908 910) bringen nichts Reues daß von
emem beſtimmten rieſter dem man beichten Muſſe nicht mel
die ede iſt IM C&  — 906 der die Pflicht der jährlichen Beichte ent
hält iſt kein Pfarrer oder „verordneter Prieſ genann 10 IM
CaI 905 iſt ausdrücklich beſtimmt daß jeder Gläubige die Freiheit
hat, jedem approbierten rieſter, dem will, auch
anderen Ritus angehört, beichten.

VI 14E Beichte als Bedingung bei Abläſſen.
Anſchließend an da Bußſakrament beſpricht das 5 Kapitel

die Abläſſe (can 911 bi 936) Au dieſem Ibſchnitt ſei entſprechend
dem dieſes Artikels erwähnt wa  *0 geändert wurde be
züglich der Beichte al Ablaßbedingung
die Zeitraum von Tagen verrichtete Beichte genüg für alle Abläſſe

Schon früher hatten manche Diözeſen das Privileg erlangt daß auch
die Emne Beichte verlangen ebenſo Dar chon für die täglich oder faſt täglich
Kommunizierenden erklärt worden daf ſié nicht dMu die Vorſchrift von der
acht oder vierzehntägigen Beichte gebunden Iu

Nun wird allgemein Eenn 4tägiger Lernmn gegeben der
jedem Falle genügt CAII 931 ſagt die Beichte für jedwelche Ablä
kann M den acht vorhergehenden Lagen (vom *  —  ge N1. dem der
Ablaß gehunden iſt gerechnet), oder auch II der ganzen folgenden

verrichtet werden (Die Kommunion kann empfangen
werden Am Vortage am Feſttage und während der Oktave.)
enſo kann bei Exerzitien ud Miſſionen (wo ohnehin die Zeit der
heiligen Uebung ſchon 9¹ die Beichte ud Kommunion noch mM
der av, die Unmittelbar auf den Schluß blgt, verrichtet werden.

Für Chriſten, die, wenn I nicht verhinder ſin

7 wenigſtens
zweimaliIM WM  (onat beichten, ſin jetzt dieſelben Privilegien gegeben,
wie für die täglich oder faſt täglich Kommunizierenden daß ſie nämlich
alle Abläſſe die Beichte verlangen gewinnen können auch ohne
eigens für den Ablaß U beichten


